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Offenlegung der Änderung von Daten
des Liegenschaftskatasters

nach § 14 Abs. 6 Sächsisches Vermessungs- und
Katastergesetz

Das Landratsamt Vogtlandkreis, Amt für Kataster und Geo-
information hat Daten des Liegenschaftskatasters geändert:

Die Änderungen erfolgten aufgrund der Übernahme einer
Katastervermessung des Öffentlich bestellten Vermessungs-
ingenieurs Thanert aus Plauen.

Wir weisen darauf hin, dass der Nachweis der Gebäude und
der Nutzung von der Örtlichkeit abweichen kann, solange
der Gebäudebestand und die Nutzung der Flurstücke nicht
vor Ort aufgemessen wurden.

Das Landratsamt Vogtlandkreis, Amt für Kataster und Geo-
information ist nach § 2 Abs. 3 des SächsVermKatG1 für die
Fortführung des Liegenschaftskatasters zuständig. Der Än-
derung der Daten des Liegenschaftskatasters liegen die Vor-
schriften des § 14 SächsVermKatG zugrunde. Allen Betrof-
fenen wird die Änderung des Liegenschaftskatasters durch
Offenlegung bekannt gemacht. Die Ermächtigung zur Be-
kanntgabe auf diesem Wege ergibt sich aus § 14 Abs. 6
SächsVermKatG.

Oben beschriebene Änderungen werden dem zuständigen
Grundbuchamt automatisch mitgeteilt, wenn sie Auswir-
kungen auf das Grundbuch haben.

Die Fortführungsnachweise Nr. 7011-412 bis 438 sowie
weitere Fortführungsunterlagen über die Änderung der Da-
ten des Liegenschaftskatasters liegen

ab dem 26. 03. 2012 bis zum 27. 04. 2012
am Landratsamt Vogtlandkreis

in der Geschäftsstelle 
des Amtes für Kataster und Geoinformation,

Europaratstraße 19, 08523 Plauen
am Montag bis Freitag von 9:00 bis 12:00 Uhr

am Dienstag von 13:00 bis 16:00 Uhr sowie
am Donnerstag von 13:00 bis 18:00 Uhr

zur Einsichtnahme bereit. Nach § 14 Abs. 6 Satz 5 Sächs-
VermKatG gilt die Änderung der Daten des Liegenschafts-
katasters 7 Tage nach Ablauf der Offenlegungsfrist als be-
kannt gegeben.

Für Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiter unserer Ge-
schäftsstelle während der Öffnungszeiten gerne zur Verfü-
gung (Telefon: 03741/392-2416 oder Mail: poststelle.katas-
ter@vogtlandkreis.de). Sie haben dort auch die Möglichkeit,
weitere Unterlagen einzusehen.

Rechtsbehelfsbelehrung

Die Bildung von Flurstücken stellt einen Verwaltungsakt
dar. Die Betroffenen können innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe Widerspruch gegen die Änderung der Daten
des Liegenschaftskatasters einlegen. Der Widerspruch ist
schriftlich oder zur Niederschrift beim Landratsamt Vogt-
landkreis, Neundorfer Straße 94/96, 08523 Plauen oder beim
Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen,
Olbrichtplatz 3, 01099 Dresden, einzulegen.

Plauen, den 05. 03. 2012

Dr. Lenk
Landrat
1 Gesetz über das amtliche Vermessungswesen und das Liegenschaftskatas-
ter im Freistaat Sachsen (Sächsisches Vermessungs- und Katastergesetz –
SächsVermKatG) vom 05. Juni 2010 (SächsGVBl. S. 140 ff) in der jeweils
geltenden Fassung.

Betroffene Flurstücke
Gemarkung Lengenfeld (7011): 
145/6, 146, 147, 172/6, 262, 276, 277, 278, 279, 282,
283/1, 379/7, 1049/61, 1131, 1131/2, 1131/4, 1141a, 1142,
1146, 1147/1, 1149a, 1153, 1158a, 1159 und 1307/2

Art der Änderung
1. Bildung von Flurstücken
2. Änderung der Angabe der Flächengröße
3. Änderung der Angabe der Lagebezeichnung
4. Änderung der Angaben zur Nutzung
5. Änderung des Gebäudenachweises

Offenlegung der Änderung von Daten
des Liegenschaftskatasters

nach § 14 Abs. 6 Sächsisches Vermessungs- und
Katastergesetz

Das Landratsamt Vogtlandkreis, Amt für Kataster und Geo-
information hat Daten des Liegenschaftskatasters geändert:

In den o. g. Gemarkungen wurde der Gebäudebestand des
Liegenschaftskatasters auf der Grundlage von Luftbildern
aktualisiert. Hierbei wurden fehlende Gebäude in die Lie-
genschaftskarte übertragen und weggefallene Gebäude ent-
fernt.

Das Landratsamt Vogtlandkreis, Amt für Kataster und Geo-
information ist nach § 2 Abs. 3 des SächsVermKatG1 für die
Fortführung des Liegenschaftskatasters zuständig. Der Än-
derung der Daten des Liegenschaftskatasters liegen die Vor-
schriften des § 14 SächsVermKatG zugrunde. Allen Betrof-
fenen wird die Änderung des Liegenschaftskatasters durch
Offenlegung bekannt gemacht. Die Ermächtigung zur Be-
kanntgabe auf diesem Wege ergibt sich aus § 14 Abs. 6
SächsVermKatG.

Die Fortführungsnachweise Nr. 1330-675, 6541-92, 6910-
45 und 6938-49 sowie weitere Fortführungsunterlagen über
die Änderung der Daten des Liegenschaftskatasters liegen

ab dem 26. 03. 2012 bis zum 27. 04. 2012
am Landratsamt Vogtlandkreis

in der Geschäftsstelle
des Amtes für Kataster und Geoinformation,

Europaratstraße 19, 08523 Plauen
am Montag bis Freitag von 9:00 bis 12:00 Uhr

am Dienstag von 13:00 bis 16:00 Uhr sowie
am Donnerstag von 13:00 bis 18:00 Uhr

zur Einsichtnahme bereit. Nach § 14 Abs. 6 Satz 5 Sächs-
VermKatG gilt die Änderung der Daten des Liegenschafts-
katasters 7 Tage nach Ablauf der Offenlegungsfrist als be-
kannt gegeben.

Wir weisen darauf hin, dass die Gebäude- und Nutzungsdar-
stellungen in der Liegenschaftskarte von der Örtlichkeit ab-
weichen können. Erst durch eine Katastervermessung vor Ort
können die Gebäude und Nutzungen eines Flurstückes de-
tailgetreu und lagegenau in das Liegenschaftskataster über-
nommen werden.
Aus diesem Grunde entbindet die Gebäudedarstellung aus
dem Luftbild den Grundstückseigentümer nicht von der
Pflicht zur Gebäudeeinmessung nach § 6 Abs. 3 SächsVerm-
KatG:
Wenn nach dem 24. Juni 1991 ein Gebäude abgebrochen,
neu errichtet, in seinen Außenmaßen wesentlich verändert
oder die Nutzung des Flurstückes geändert wurde, hat der
Grundstückseigentümer unverzüglich, spätestens zwei Mo-
nate nach Abschluss der Maßnahme, die Aufnahme des
veränderten Zustandes im Liegenschaftskataster zu veran-
lassen.

Für Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiter unserer Ge-
schäftsstelle während der Öffnungszeiten gerne zur Verfü-
gung (Telefon: 03741/392-2416 oder Mail: poststelle.katas-
ter@vogtlandkreis.de). Sie haben dort auch die Möglichkeit,
weitere Unterlagen einzusehen.

Diese Änderungen der Daten des Gebäudenachweises aus
Luftbildern stellen keine Verfügung mit rechtserheblicher
Wirkung (Verwaltungsakt) im Sinne des § 35 VwVfG (Ver-
waltungsverfahrensgesetz) dar. Daher ist ein Rechtsbehelf
gegen diese Amtshandlung ausgeschlossen.

Plauen, den 08. 03. 2012

Dr. Lenk
Landrat
1 Gesetz über das amtliche Vermessungswesen und das Liegenschaftskatas-
ter im Freistaat Sachsen (Sächsisches Vermessungs- und Katastergesetz –
SächsVermKatG) vom 05. Juni 2010 (SächsGVBl. S. 140 ff) in der jeweils
geltenden Fassung.

Betroffene Gemarkungen:
Helmsgrün, Möschwitz, Mühlhausen und Rodewisch

Art der Änderung:
1. Änderung des Gebäudenachweises

Stellenausschreibung
Beim Gesundheitsamt des Vogtlandkreises ist zum 15. Novem-
ber 2012 unbefristet mit Sitz in Plauen infolge altersbedingten
Ausscheidens die Stelle einer/eines engagierten Ärztin/Arzt als 
* Leiterin/Leiters des Sozialpsychiatrischen Dienstes
nach zu besetzen.
Ihre Aufgabe fachliche und organisatorische Leitung des So-
zialpsychiatrischen Dienstes fachärztliche Beratung und Unter-
stützung psychisch kranker Menschen und deren Angehöriger
unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes in Sprechstunden und
Hausbesuchen psychiatrische Krisenintervention psychiatri-
sche Begutachtung im Auftrag von Ämtern und Behörden Ko-
operation mit allen an der psychiatrischen Versorgung beteilig-
ten Institutionen.
Ihr Profil abgeschlossene Weiterbildung zur Fachärztin/zum
Facharzt für Psychiatrie (und Psychotherapie).
Wir bieten viele Vorteile: unbefristete Anstellung geregelte
Arbeitszeit im Rahmen der bestehenden Gleitzeitvereinbarung
kein Schicht- bzw. Nachtdienst Teilzeitbeschäftigung mög-
lich Kostenübernahme für Fortbildung angenehme, kollegiale
Arbeitsbedingungen Rahmenbedingungen, die sich nach dem
TVöD richten. 
Wir möchten, dass Sie sich beruflich wie privat bei uns wohl-
fühlen. Im Vogtlandkreis finden Sie viele Kindertagesstätten und
Schulen vor. Die Lebensqualität und der Freizeitwert sind gut, die
Wohnkosten gering, die Wohnlagen äußerst ansprechend. 
Beste Voraussetzungen also, damit wir uns kennen lernen kön-
nen. 
Ihr Ansprechpartner für Rückfragen Amtsärztin des Vogt-
landkreises – Tel. 03741/392 3503. 
Ihre schriftlichen Bewerbungsunterlagen (nicht per E-Mail) sen-
den Sie bitte binnen vier Wochen nach Erscheinen an das Land-
ratsamt Vogtlandkreis, Haupt- und Personalamt, Neundorfer
Str. 94/96, 08523 Plauen. 
Im Internet finden Sie uns unter www.vogtlandkreis.de.

Dr. Lenk
Landrat

Stellenausschreibung
Das Gesundheitsamt des Vogtlandkreises sucht zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt – unbefristet und in Vollbeschäftigung mit Sitz
in Plauen engagierte Ärzte 
* Versorgungsärztin/-arzt als ärztliche Gutachterin/

Gutachter
Ihre Aufgabe ist die medizinische Begutachtung sowie Stellung-
nahmen nach dem Schwerbehindertenrecht und dem Landesblin-
dengesetz.
Ihr Profil Approbierte/r Ärztin/Arzt wünschenswert Gutach-
terliche Erfahrungen und sozialmedizinische Kenntnisse Tele-
arbeit ist alternativ möglich.

* Ärztin/Arzt für das Sachgebiet Hygiene
Ihre Aufgabe Ansprechpartner für Maßnahmen des Infektions-
schutzes (Bearbeitung meldepflichtiger übertragbarer Krankheiten,
Impfwesen, Hygiene in medizinischen Einrichtungen) Bearbei-
tung medizinischer Fragestellungen im Bereich der Trink- und Ba-
dewasserüberwachung und bei Bauplanungen Prävention
Ihr Profil Approbierte/r Ärztin/Arzt wünschenswert Fach-
arzt Hygiene u. Umweltmedizin oder Öffentliches Gesundheits-
wesen andere Facharztrichtungen wie z. B. Innere Medizin, All-
gemeinmedizin werden ausdrücklich zur Bewerbung ermutigt
unter bestimmten Voraussetzungen auch Biologen/Biologinnen
mit Schwerpunkt Mikrobiologie und nachgewiesener Berufser-
fahrung.
Wir bieten viele Vorteile: unbefristete Anstellung geregelte
Arbeitszeit im Rahmen der bestehenden Gleitzeitvereinbarung 
kein Schicht- bzw. Nachtdienst Kostenübernahme für Fortbil-
dung angenehme, kollegiale Arbeitsbedingungen Rahmen-
bedingungen, die sich nach dem TVöD richten 
Wir möchten, dass Sie sich beruflich wie privat bei uns wohl-
fühlen. Im Vogtlandkreis finden Sie viele Kindertagesstätten und
Schulen vor. Die Lebensqualität und der Freizeitwert sind gut, die
Wohnkosten gering, die Wohnlagen äußerst ansprechend. 
Beste Voraussetzungen also, damit wir uns kennen lernen kön-
nen. 
Ihr Ansprechpartner für Rückfragen Amtsärztin des Vogt-
landkreises – Tel. 03741/392 3503. 
Ihre schriftlichen Bewerbungsunterlagen (nicht per E-Mail) sen-
den Sie bitte binnen 4 Wochen nach Erscheinen an das Land-
ratsamt Vogtlandkreis, Haupt- und Personalamt, Neundorfer
Str. 94/96, 08523 Plauen. 
Im Internet finden Sie uns unter www.vogtlandkreis.de.

Dr. Lenk
Landrat


